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§ 39 WRG 1959 Änderung der
natürlichen Abflußverhältnisse.

 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

1. (1)Der Eigentümer eines Grundstückes darf den natürlichen Abfluß der darauf sich ansammelnden oder darüber

fließenden Gewässer zum Nachteile des unteren Grundstückes nicht willkürlich ändern.

2. (2)Dagegen ist auch der Eigentümer des unteren Grundstückes nicht befugt, den natürlichen Ablauf solcher

Gewässer zum Nachteile des oberen Grundstückes zu hindern.

3. (3)Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für eine Änderung der Ablaufverhältnisse, die durch die ordnungsmäßige

Bearbeitung eines landwirtschaftlichen Grundstückes notwendigerweise bewirkt wird.
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